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Auftrag Caviezel (Davos Clavadel) 

 

betreffend Anerkennung von Mindereinnahmen/Mehrkosten COVID-19 ab März 2021 

 

Antwort der Regierung  

 

Die Regierung hat mit Beschluss vom 14. April 2020 (Prot. Nr. 289/2020) die Verord-

nung zur Auszahlung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen an öffentliche Spitäler 

und zur Übernahme von Einnahmeausfällen bei Spitälern als Massnahme zur Bewäl-

tigung der COVID-19 Pandemie erlassen. Die bis 28. Februar 2021 geltende Verord-

nung bezweckte die Übernahme von Einnahmeausfällen, die auf das vom Bundesrat 

ab 21. März 2020 verordnete Verbot, nicht dringend angezeigte medizinische Unter-

suchungen, Behandlungen und Therapien (Eingriffe) durchzuführen [Art. 10a Abs. 2 

der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) 

(COVID-19-Verordnung 2; SR 818.101.24)] zurückzuführen waren. Dieses Verbot 

wurde per 27. April 2020 vom Bundesrat wieder aufgehoben. Den meisten Betrieben 

gelang es im Verlauf des Jahres 2020, zumindest einen Teil der aufgeschobenen 

Eingriffe nachzuholen. Entsprechend muss ein Teil der ausbezahlten 27.8 Mio. Fran-

ken wieder zurückbezahlt werden. Gemäss Selbstdeklaration der Betriebe per Ende 

2020 beläuft sich der zurückzuzahlende Betrag auf rund 6.7 Mio. Franken. Die defini-

tive Höhe der Beiträge wird nach Prüfung der Angaben der Betriebe von der Regie-

rung festgelegt werden.  

Die Weiterführung der Deckung der Einnahmeausfälle der Spitäler auch für das Jahr 

2021 wäre im Vergleich zum Rest der Wirtschaft unfair, da die Einnahmeausfälle im 

Jahr 2021 nicht mit einem Verbot von Eingriffen begründet werden kann, sondern pri-

mär am Rückgang des Tourismus bzw. der allgemeinen wirtschaftlichen Lage liegen. 

Im Bereich der Härtefallentschädigung von Unternehmen werden Gelder gespro-

chen, wenn die Umsatzeinbusse mind. 40 Prozent betrug oder ein Unternehmen 

während mindestens 40 Tagen behördlich geschlossen war. Im Auftrag wird der 

Rückgang der stationären Auslastung mit durchschnittlich 12 Prozent beziffert. Unter 

Berücksichtigung der Vorgabe für die Ausrichtung einer Härtefallentschädigung er-

scheint eine Weiterführung der Deckung der Einnahmeausfälle und eine dement-

sprechende Erarbeitung einer Rechtsgrundlage nicht angebracht. 
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Für die Deckung der im Zusammenhang mit der Pandemie zusätzlich angefallenen 

Mehraufwendungen reicht Art. 24 Abs. 2 lit. i des Gesetzes über die Förderung der 

Krankenpflege und der Betreuung von betagten und pflegebedürftigen Personen 

(Krankenpflegegesetz, KPG; BR 506.000) aus. Gemäss Umfrage bei den Betrieben 

belaufen sich die Mehrkosten im ersten Quartal 2021 auf rund 1.8 Mio. Franken, 

hochgerechnet aufs ganze Jahr 2021 also knapp über 7 Mio. Franken. Die Regie-

rung beabsichtigt, diese Mehrkosten als gemeinwirtschaftliche Leistungen der medi-

zinischen Vorsorge für Notlagen und Katastrophen anzuerkennen und mit zusätzli-

chen Beiträgen zu decken. 

 

Zu Punkt 1: Die Übernahme der pandemiebedingten Mehrkosten kann im Rahmen 

der bestehenden gesetzlichen Grundlagen erfolgen. Die Übernahme der Ertragsaus-

fälle erscheint im Verhältnis zu den anderen Unternehmen im Kanton als stossend, 

weshalb auf die Erarbeitung einer neuen Rechtsgrundlage zu verzichten ist. 

  

Zu Punkt 2: Die Kommission für Gesundheit und Soziales (KGS) hat in der Junises-

sion 2011 einen Auftrag betreffend Überprüfung der Aufgaben- und Finanzentflech-

tung der Krankenpflege eingereicht. Der in der Folge eingesetzte externe Gutachter 

hat insbesondere geprüft, unter welchen Voraussetzungen ein Systemwechsel zu ei-

ner alleinigen Spitalfinanzierung durch den Kanton und einer alleinigen Pflegefinan-

zierung durch die Gemeinden bei gleichbleibenden Trägerschaften möglich und mit 

welchen Folgen ein solcher Systemwechsel verbunden wäre. Der Grosse Rat hat in 

der Junisession 2016 vom Bericht Kenntnis genommen und sich mit grossem Mehr 

für die Weiterführung der geltenden Regelungen der Spitalpflegefinanzierung ausge-

sprochen. Bei dieser Ausgangslage erachtet die Regierung eine erneute Gesamtbe-

trachtung der Spitalfinanzierung frühestens in fünf Jahren als angezeigt. Im Übrigen 

wird derzeit geprüft, in welcher Höhe ein Nachtragskredit für die GWL 2021 beantragt 

werden soll, um die im Zusammenhang mit der Pandemie zusätzlich angefallenen 

Mehraufwendungen abgelten zu können. 

 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag abzulehnen. 
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